
 

 

Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Postfach 2964 | 55019 Mainz 

 PRÄSIDENT 

Rheinallee 97-101 
55118 Mainz 
Telefon 06131 967-0 

Telefax 06131 967-130 
Poststelle-mz@lsjv.rlp.de 
www.lsjv.rlp.de 

Datum 01. September 2022 

RdSchr.-LJA Nr. 38/2022 

An die Träger und Beschäftigten  
von Kindertagesstätten und Kindertagespflege 
 

in Rheinland-Pfalz 
 

nachrichtlich: 
 

Kreisverwaltungen, Verwaltungen 
der kreisfreien Städte und  
Verwaltungen der kreisangehörigen Städte 
mit eigenem Jugendamt 
im Land Rheinland-Pfalz 
 
 

Städtetag Rheinland-Pfalz  
Frau 
Lisa Diener 
Freiherr-vom-Stein-Haus  
Deutschhausplatz 1  
55116 Mainz 
 
 

Landkreistag Rheinland-Pfalz 
Herrn  
Burkhard Müller  
Deutschhausplatz 1 
55116 Mainz  
 
 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz  
Herrn Horst Meffert 
Deutschhausplatz 1 
55116 Mainz 
 
 

LIGA der  
Freien Wohlfahrtspflege  
in Rheinland-Pfalz e.V.  
Löwenhofstr. 5 
55116 Mainz 
 
 

Katholisches Büro Mainz 
Saarstraße 1 
55122 Mainz 
 
 

Beauftragter der Evangelischen Kirchen  
im Lande Rheinland-Pfalz 
Große Bleiche 47 
55116 Mainz 
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Landeselternausschuss Rheinland-Pfalz 
Geschäftsstelle des Landeselternausschusses  
Ministerium für Bildung RLP 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
 
 

Ministerium für Bildung 
Mittlere Bleiche 61 
55116 Mainz 
 
 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung  
Bauhofstraße 9 
55116 Mainz 
 
Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit 
Mittlere Bleiche 61  
55116 Mainz 
 

 
Mein Aktenzeichen 
 
LJA RS 38/2022 

Ihr Schreiben vom 
  
  

Ansprechpartner/-in / E-Mail 
 
kita-mz@lsjv.rlp.de 

Telefon / Fax 
 
 

 

 
 

 Wegweiser Kita & Corona für Eltern, Personal und Träger 

 Aktueller Stand Test-Möglichkeiten 

 Aktueller Stand Landesrechtsverordnungen & Infektionsschutzgesetz 

(Bund) 

 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

kommende Woche enden die Sommerferien und auch viele Kitas starten spätestens 

dann in das neue „Kita-Jahr“. Hierfür möchten wir Ihnen einige Informationen an die 

Hand geben.  
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1. „WEGWEISER KITA & CORONA“  

Um Sie heute und vor allem auch im kommenden Herbst und Winter schnell und un-

kompliziert über die aktuelle Infektionslage und eventuell notwendige Maßnahmen in-

formieren zu können, hat das Ministerium für Bildung einen „Wegweiser“ als Aushang 

erstellt, der Sie und das Kita-Team unterstützt, immer die Quelle für die aktuellen Infor-

mationen zum Thema Corona für Kitas im Blick zu haben. Der „Wegweiser KiTa & 

Corona für Eltern, Personal und Träger“ ist ein Plakat bzw. Flyer, der den Zugang zu 

folgenden Infos erleichtern soll: 

- alle aktuellen Regelungen für den Kita-Alltag 

- Merkblätter zu Corona/ Gesundheit 

- Corona-Rundschreiben aktuell & Archiv 

- Corona-FAQs 

Über den abgebildeten QR-Code können Fachkräfte, aber auch Eltern und sonstige Er-

ziehungsberechtigte jederzeit schnell, einfach und ohne Rücksprache bei Ihnen zu den 

aktuellen Infos des Landes gelangen. Der QR-Code muss nur einmalig mit dem Smart-

phone eingescannt werden und kann dann jederzeit genutzt werden.  

Wer keinen QR-Code nutzen kann oder möchte, kommt über die auf dem Plakat abge-

druckte Adresse (https://s.rlp.de/coronakita) auf die Corona-Info-Homepage. 

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, bitten wir Sie, diesen Wegweiser überall 

dort auszuhängen und zu veröffentlichen, wo er die Eltern und Erziehungsberechtigten 

der betreuten Kinder, das Personal und die Trägervertretung erreichen kann. Wir hoffen, 

so einen Beitrag dazu leisten zu können, dass die Neuerungen und Vorschriften zügig 

erklärt und verständlich gemacht werden können und die Beratungstätigkeit auf allen 

Ebenen verringert werden kann.  

Hinweis: Die Informationen durch unsere Rundschreiben bleiben natürlich weiter erhal-

ten und werden über die entsprechenden Verteiler gesendet. 
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2. TESTUNGEN 

Kinder bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres (5. Geburtstag) können weiterhin kos-

tenfrei an den Bürgertests teilnehmen; das gilt auch für die Tests mit den mobilen Test-

teams vor Ort in der Kita.  

Die Kooperationen zwischen Trägern/ Einrichtungen/ mobilen Testteams können wei-

tergeführt werden. Natürlich gilt hier weiterhin, dass es keine Testpflicht gibt und die 

Einwilligung der Eltern vorliegen muss. 

Für Erwachsene und Kinder ab dem vollendeten 5. Lebensjahr gibt es keinen An-

spruch mehr auf kostenfreie Tests. Allerdings gibt es auch für alle Personen ab dem 

5. Lebensjahr einige Möglichkeiten/ Anlässe, bei denen der Test weiterhin kostenfrei 

ist oder bei denen eine Zuzahlung von 3 Euro für einen Test vorgeschrieben ist.  

Ob im konkreten Fall eine solche Möglichkeit besteht, können Sie im Formular 

„Selbstauskunft/ Nachweis zur Inanspruchnahme von Testungen“ prüfen sowie 

in den FAQ des Bundesgesundheitsministeriums zur aktuellen Corona-Testverord-

nung (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrate-

gie/faq-covid-19-tests.html) unter „Für wen ist der Bürgertest kostenlos?“ sowie „Wann 

muss ich eine Eigenbeteiligung von 3 Euro bezahlen?“. 

Es ist damit grundsätzlich weiterhin möglich, dass mobile Testteams zu den Einrichtun-

gen kommen, um die Tests im Rahmen des „Testens für alle“ dort durchzuführen. Der 

Träger der Einrichtung müsste diese Testungen organisieren. Zur Beteiligung und ggf. 

Finanzierung von Testungen für Kinder nach dem vollendeten 5. Lebensjahr müssen 

individuelle Absprachen vor Ort getroffen werden. 

Die Testverordnung des Bundes läuft nach aktuellem Stand am 10. Oktober 2022 aus. 

Siehe hierzu auch Punkt 4. 

 

3. VERLÄNGERUNG LANDESREGELUNGEN 

Die Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes (aktuell 33. Fassung) gilt bis 17. Sep-

tember 2022. 

Auch die Absonderungs-Verordnung des Landes gilt bis 17. September 2022. 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/faq-covid-19-tests.html
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Insofern ergeben sich für den Bereich der Kitas aktuell keine Änderungen im Umgang 

mit dem Coronavirus.  

Weiterhin Bestand haben die Empfehlungen aus dem Merkblatt zum Umgang mit Erkäl-

tungs- und Krankheitssymptomen in Kita und Schule in der bekannten Fassung vom 2. 

Mai 2022. 

 

4. INFEKTIONSSCHUTZGESETZ 

Die Handlungsmöglichkeiten der Länder werden definiert durch das Bundesinfektions-

schutzgesetz, dessen aktuelle Fassung bis Ende September in Kraft ist. Dem Bundes-

tag liegt derzeit ein Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes vor, der nach 

der Sommerpause im Bundestag beraten wird. Welche Schutzmaßnahmen auf Landes-

ebene und damit auch im Bereich Kita bei einem deutlich verstärkten Infektionsgesche-

hen auf dieser Basis tatsächlich ergriffen bzw. wiedereingeführt werden können, kann 

erst nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahren entschieden werden. 

An das Infektionsschutzgesetz gekoppelt ist auch die Entscheidung über die Verlänge-

rung der Corona-Testverordnung des Bundes.  

Das Land plant zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Bestimmungen für die Kindertages-

betreuung. Unser Ziel ist es, die jetzige Normalität durchgängig aufrechtzuerhalten, um 

den Zugang von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu Bildung, sozialem 

Miteinander und Recht auf Teilhabe sicherzustellen. Jedoch gilt weiterhin, dass das In-

fektionsgeschehen kontinuierlich beobachtet und ggf. darauf reagiert werden muss.  

Die oben genannten Informationen gelten analog für die Kindertagespflege. 

Den Zugriff auf diese Regelungen und weitere Informationen erhalten Sie leicht über 
den Wegweiser. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 


